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Text 

§ 48. (1) Die Zuerkennung einer Befreiung an Personen nach § 47 Abs. 1 ist jedoch dann unzulässig, 
wenn das Haushalts-Nettoeinkommen den für die Gewährung einer Ausgleichszulage für einen Ein- oder 
Mehrpersonenhaushalt festgesetzten Richtsatz um mehr als 12% übersteigt. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1, des § 49, des § 50 Abs. 1 bis Abs. 5 sowie der §§ 51 und 53 
finden auf die nach § 47 Abs. 2 anspruchsberechtigte Personengruppe keine Anwendung. 

(3) Nettoeinkommen im Sinne des Abs. 1 ist die Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oder 
Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und vermindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. 

(4) Bei Ermittlung des Nettoeinkommens sind Leistungen auf Grund des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, Kriegsopferrenten, Heeresversorgungsrenten, 
Opferfürsorgerenten, Verbrechensopferrenten sowie Unfallrenten und das Pflegegeld nicht anzurechnen. 
Nicht anzurechnen sind außerdem die Einkünfte der am Standort einer zu pflegenden Person lebenden 
Pflegeperson, die aus den Einkünften anderer im Haushalt lebender Personen bestritten werden. 

(5) Übersteigt das Nettoeinkommen die für eine Befreiung maßgebliche Betragsgrenze nach Abs. 1, 
kann der Befreiungswerber als abzugsfähige Ausgaben geltend machen: 

 1. den Hauptmietzins einschließlich der Betriebskosten im Sinne des Mietrechtsgesetzes, des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes und anderer vergleichbarer mieterschützender Gesetze, 
wobei eine gewährte Mietzinsbeihilfe anzurechnen ist; besteht kein Rechtsverhältnis nach dem 
Mietrechtsgesetz, dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz oder anderen vergleichbaren 
mieterschützenden Gesetzen, so ist ein monatlicher Pauschalbetrag in der Höhe von 140,00 Euro 
als Wohnaufwand anzurechnen, 

 2. anerkannte außergewöhnliche Belastungen im Sinne der §§ 34 und 35 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, Ausgaben im Zusammenhang mit einer 24-Stunden-Betreuung 
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können auch geltend gemacht werden, wenn der Bezug eines Zuschusses des 
Sozialministeriumservice zur Unterstützung der 24-Stunden Betreuung nachgewiesen wird. 

(6) Eine einem Antragsteller gewährte Befreiung von der Beitragspflicht nach § 47 Abs. 1 erstreckt 
sich auf alle Personen, die mit dem Antragsteller in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. 
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